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Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

__  Ja __  Nein

 Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __ %

 in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind

 Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __ %

 Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 

keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von __ % an nach-

haltigen Investitionen

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

mit einem sozialen Ziel

 Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeichnis 
der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel 
könnten taxonomiekon-
form sein oder nicht.

ANHANG D 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900A9BPR8MV42CI17

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?

 Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben dem finanziellen Erfolg 

beispielsweise folgende ökologischen und sozialen-Merkmale berücksichtigt

•  Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransitionsrisiken, Erhaltung von

Flora und Fauna, Schutz der natürlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begren-

zung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Vermeidung von Eingriffen

in Ökosysteme und Verlusten der biologischen Vielfalt.

•  Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von Kinder- und Zwangs-

arbeit, Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze, Faire Arbeitsbedingungen

und angemessene Entlohnung.

•  Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von Unternehmensethik und

Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätze der

guten Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung.

Es wurde kein Referenzwert (Index) benannt, um die mit dem Finanzprodukt beworbe-

nen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

•  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben

werden, herangezogen?

Im Rahmen der Environmental-Social-Governance-Analyse zur Bestimmung, der 

nachhaltigsten Unternehmen in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen werden 

unter anderem die folgenden Indikatoren externer Datenanbieter herangezogen

Indikator Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der OffVO klassifiziert sind

Beschreibung Als nachhaltig gelten die Fonds, die ökologische oder soziale 

Merkmale bewerben und die Prinzipien der guten Unternehmens-

führung beachten oder eine nachhaltige Investition anstreben. 

Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass ausschließlich in 

Zielfonds investiert wird, welche als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 

der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (OffVO) 

klassifiziert und als solche beworben werden.

Methodik Überprüfung, ob die Fonds gemäß OffVO nach Artikel 8 oder 9 

klassifiziert sind.

Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem 
Finanzprodukt beworbe-
nen ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.
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Indikator Fonds, die nach MiFID-II klassifiziert sind

Beschreibung Es wird in Zielfonds investiert, die nach Artikel 2 Nr. 7 der delegierten 

Verordnung (EU) 2017/565 (geändert durch Delegierte Verordnung 

2021/1253) (MiFID-II)

(a) einen Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im

Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2020/852;

(b)  einen Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von Ar-

tikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088;

(c)  eine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

vorweisen oder einer Kombination dessen entsprechen.

Methodik Überprüfung, ob die Fonds mindestens eine der oben beschriebenen 

Anforderungen (a) bis (c) gemäß MiFID-II erfüllen.

•  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen

Zielen bei?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

•  Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht

erheblich geschadet?

 Für diesen Fonds nicht einschlägig.

–  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

–  Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multina-

tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  Nationen für Wirt-

schaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen von Investitionsent-
scheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäfti-
gung, Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korrup-
tion und Bestechung.
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
 Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

 Ja

Nein

Weitere Angaben hierzu können dem Jahresbericht des Fonds im Abschnitt „Zusätzliche 

Angaben – Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 bzw. Angaben 

nach Offenlegungsverordnung“ entnommen werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond strebt ein moderates Kapitalwachstum an.

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond wird aktiv gemanagt und 

orientiert sich nicht an einer Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht 

gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden.

Der Fonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Invest-

mentfonds, die nach Art. 8 oder 9 gem. Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsver-

ordnung“) eingestuft sind. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben 

werden, die eine – im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung – neutrale 

oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben.

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) 

dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und gleichwertige 

Wertpapiere dürfen allerdings nicht erworben werden. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden 
Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 
erheblich beeinträchtigen.

Die Anlagestrategie  
dient als Richtschnur für 
Investitionsentscheidun-
gen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispiels-
weise Investitionsziele 
oder Risikotoleranz 
berücksichtigt werden.
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Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermö-

gens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten 

können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankgut-

haben zu halten.

•  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele

verwendet werden?

Der Fonds wendet Ausschlusskriterien an.

Investitionen in Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, gelten

als nicht investierbar. Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die

Themenbereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungs-

richtlinien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip

der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen

herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächte-

ten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo-Konvention“ und den UN-Konven-

tionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt.

Investitionen in Unternehmen, die einen signifikanten Umsatzanteil aus der

Verstromung von Kohle oder Gewinnung von Ölsanden generieren, sind ausge-

schlossen.

Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbe-

wertung ausgeschlossen. Dimensionen der Bewertung umfassen Umwelt-, Soziale- 

und Regierungsaktivitäten, die internationalen Konventionen und Normen entspre-

chen. Hierfür wird eine Analyse relevanter Kontroversen, wie beispielsweise

Korruption, Umweltverschmutzung oder Meinungsfreiheit zu Grunde gelegt.

Staaten, die gegen globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstoßen,

werden zudem ausgeschlossen.

Der Investmentfonds veranlagt mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Anteile

anderer Investmentfonds, die nach Art. 8 oder 9 Offenlegungsverordnung eingestuft

sind.

•  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestra-

tegie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.
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•  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-

men, in die investiert wird, bewertet?

Unternehmen sind erfasst, die bei ihrer Geschäftstätigkeit die in Art. 2 Nr. 17 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) genannten Governance-

Aspekte beachten. Dazu gehören nur Unternehmen, die Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden  Management-

strukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbei-

tern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene 

Kategorien unterteilt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren 

Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst 

diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung 

der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. Der Mindestan-

teil der Investitionen, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale erfolgen, beträgt 51 %.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder 

Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige 

Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können. Bis zu 49 % der Investitionen können 

der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ entsprechen.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß 

Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen 

„Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Andere ökologische“ und soziale Ziele („Soziale“) 

angestrebt werden können. Mindestens 0 % werden in nachhaltige Investitionen 

angelegt (Kategorie „1A Nachhaltige Investitionen“). Die Kategorie „#1B Andere ökologi-

sche oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und 

soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifi-

zieren.

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen 
solide Managementstruk-
turen, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mitarbei-
tern sowie die Einhaltung 
der Steuervorschriften.

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte Vermögens-
werte an.
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:
–  Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln

–  Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitio-
nen der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

–  Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betrieb-
lichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln
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Investitionen

#1 Ausgerichtet
auf ökologische oder 

soziale Merkmale

#2 Andere
Investitionen

#1B Andere
ökologische oder
soziale Merkmale

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-
produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitio-
nen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorie:
–  Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden.

•  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
 Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft noch keine berichteten und belastbaren 

Daten vor, um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß den Anforderun-

gen des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung verbindlich bestimmen zu können. Der 

Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher mit null Prozent (0 %) 

ausgewiesen

•  Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich

fossiles Gas und/oder Kernenergie 1 investiert?

 Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1   Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung 
links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxo-
nomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die Begren-
zung der Emissionen und 
die Umstellung auf 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie beinhal-
ten umfassende Sicher-
heits- und Abfallentsor-
gungsvorschriften.
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Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonfor-
men Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonfor-
mität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 
während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich
Staatsanleihen*

0 %

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

� Taxonomiekonform

� Andere Investitionen

� Taxonomiekonform

� Andere Investitionen100 %

0 %

100 %

•  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und

ermöglichende Tätigkeiten?

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft noch keine berichteten und belast-

baren Daten vor, um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß den 

Anforderungen des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung verbindlich bestimmen zu 

können. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher mit null 

Prozent (0 %) ausgewiesen.

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den Umwelt-
zielen leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte 
aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umwelt-

ziel, die die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-Taxonomie 
nicht berücksichtigen.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit 
einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.
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Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen 
 Investitionen?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fallen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder 

sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen 

zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel 

zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wird mit Ausnah-

me der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, 

kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond I

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)

www

https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000A218H5/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000634720/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000634720/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000634720/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000A10TK3/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000A08ES2/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000A08ET0/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000A1Z3E0/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/AT0000A1H690/
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Anhang E

Nachtrag zum Prospekt – 
 Änderungsprotokoll

Folgende Wesentliche Änderungen wurden in dieser 
Fassung vorgenommen:

Abschnitt II Punkt 6:

Zwei neue Anteilklassen I und IH wurden aufgelegt.

Beschreibung der Tranchen des Investmentfonds.

Abschnitt II Punkt 9:

Konkretisierung der Ausgabe von Anteilen und des Ausgabe-

aufschlags für die Anteilklassen.

Abschnitt II Punkt 17:

Konkretisierung der Verwaltungsgebühr für die jeweilige 

Tranche des Investmentfonds.

Darüber hinaus wurden keine weiteren Änderungen vorge-

nommen, die geeignet sind, die Beurteilung der Anteile am 

Investmentfonds zu beeinflussen. 
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Zusätzliche Angaben für  
Anleger in der Bundesrepublik 
Deutschland

Die VWG hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik 

Deutschland zu vertreiben angezeigt und ist seit Abschluss 

des Anzeigeverfahrens zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. 

Zahlstelle und Informationsstelle in der 
 Bundesrepublik Deutschland 

Die Funktion der deutschen Zahlstelle und Informations-

stelle hat 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 

60311 Frankfurt am Main, Deutschland 

übernommen. 

In Deutschland können das Basisinformationsblatt („PRIIPs-

KID“), der Prospekt, die Fondsbestimmungen, die Rechen-

schaftsberichte/Halbjahresberichte und sonstige Informatio-

nen in Papierform kostenlos über die Zahlstelle und 

Informationsstelle bezogen werden. 

Bei der Zahlstelle und Informationsstelle sind auch alle sonsti-

gen Informationen erhältlich, auf die Anleger in Österreich 

einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 

sind ebenfalls kostenlos bei der Zahlstelle und Informations-

stelle erhältlich. 

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in  

Deutschland 

Die Rücknahme von Fondsanteilen sowie Zahlungen an Anle-

ger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttun-

gen und sonstige Zahlungen) erfolgen über die Zahlstelle der 

Anleger. 

Veröffentlichungen 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Deutschland 

auf der Homepage der VWG unter 

www.ampega.com > Publikumsfonds > Fondsname 

veröffentlicht. 

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden in Deutschland 

auf der Homepage der VWG unter Auswahl der entsprechen-

den Fondsseite auf

www.ampega.com > Publikumsfonds > Fondsname

veröffentlicht. 

In den in § 298 Abs. 2 KAGB genannten Fällen werden die An-

leger zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträger im 

Sinne von § 167 KAGB informiert.
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Rechte des Käufers zum Widerruf

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermö-

gen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der 

ständigen Geschäftsräume desjenigen zustande, der die An-

teile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so ist der Käu-

fer berechtigt, seine Kauferklärung schriftlich und ohne An-

gabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu 

widerrufen (z.B. Brief, Fax, E-Mail). Das Widerrufsrecht besteht 

auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den 

Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. 

Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312c des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), so ist bei einem Erwerb von 

Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt 

Schwankungen unterliegt (§ 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB), ein Wi-

derruf ausgeschlossen.

Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die 

Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer aus-

gehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden 

ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthal-

ten ist, die den Anforderungen des § 360 Absatz 1 BGB genügt. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerrufs. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den 

Verkäufer. Der Widerruf ist schriftlich unter Angabe der Per-

son des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu er-

klären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist.

Der Widerruf ist zu richten an

Ampega Investment GmbH 

Charles-de-Gaulle-Platz 1 

50679 Köln 

Deutschland 

Fax +49 (221) 790 799-729 

Email fonds@ampega.com

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nach-

weist, dass entweder der Käufer kein Verbraucher im Sinne 

des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die 

zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehen-

der Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung auf-

gesucht hat. 

Widerrufsfolgen

Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer bereits 

Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Verwaltungsgesell-

schaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung 

der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und ein Betrag 

auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage 

nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf 

das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.  

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 

Verkauf der Anteile durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
 

 


